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Verrechnung von Altverlusten nach Einführung der Abgeltungsteuer  
 
1. Verluste aus der Veräußerung von Wertpapieren, die vor dem 01.01.2009 angeschafft wurden (sog. 

Altverluste), unterliegen auch nach dem Inkrafttreten der Abgeltungsteuer dem Halbeinkünfte-
verfahren. 

2. Die Übergangsregelung zur Verrechnung von sog. Altverlusten mit Aktiengewinnen, die der Abgel-
tung-steuer unterliegen, ist verfassungsgemäß. 

*BFH, Urt. v. 03.11.2015 – VIII R 37/13 
 
Gemäß § 52a Abs. 11 Satz 4 EStG i.d.F. des UntStRefG 2008 ist § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in der am 
01.01.1999 geltenden Fassung letztmals auf Veräußerungsgeschäfte anzuwenden, bei denen die Wirtschafts-
güter vor dem 01.01.2009 erworben wurden. Nach dieser Regelung unterliegen private Veräußerungsgeschäfte 
in Bezug auf Wertpapiere der Besteuerung nach § 22 Nr. 2 EStG, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung 
und Veräußerung nicht mehr als ein Jahr beträgt. Danach ist der Verlust aus der Veräußerung der Wertpapiere, 
die der Kläger vor dem 01.01.2009 erworben und im Streitjahr innerhalb der Jahresfrist wieder veräußert hat, 
steuerlich zu berücksichtigen. 
Der Veräußerungsverlust ist gem. § 52a Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 Satz 2 EStG i.d.F. des UntStRefG 2008 nur 
zur Hälfte bei der Einkommensbesteuerung zu berücksichtigen, da nach diesen Übergangsregelungen das 
Halbeinkünfteverfahren gem. § 3 Nr. 40 Satz 1 Buchst. j EStG und das Halbabzugsverbot gem. § 3c Abs. 2 
Satz 1 EStG, jeweils in der bis zum 31.12.2008 anzuwendenden Fassung, bei Veräußerungsgeschäften, bei 
denen § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG in der am 01.01.1999 geltenden Fassung auch noch nach dem 
31.12.2008 Anwendung findet, weiterhin anzuwenden sind. 
Nach der Rechtsprechung des BFH ist das Halbabzugsverbot auch im Verlustfall anzuwenden. Der Umstand, 
dass der Steuerpflichtige die zum Verlust führenden Aufwendungen in voller Höhe getragen hat, rechtfertigt 
keine volle Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen, da diese nach § 3c Abs. 2 EStG lediglich in 
typisierender Weise – hälftig – anzusetzen sind. Dass dies einen „Fallbeileffekt“ bei auch nur geringen Ein-
nahmen nach sich zieht, ist von der vom BFH als verfassungsgemäß erachteten gesetzlichen Typisierung um-
fasst. Eine – teleologische oder ggf. verfassungskonforme – Einschränkung des Halbabzugsverbots bei Verlus-
ten in der Weise, dass die Anschaffungs- und Veräußerungskosten der jeweiligen Anteile voll berücksichtigt 
werden, soweit sie den Veräußerungs-/Auflösungserlös übersteigen, kommt nach Meinung des BFH nicht in 
Betracht.  
 
 
BFH widerspricht BMF: Verluste bei Optionsgeschäften absetzbar 
 
1. Einkünfte bei einem Termingeschäft i.S.d. § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a, Abs. 4 Satz 5 EStG lie-

gen bei dem Erwerb einer Option auch dann vor, wenn der Steuerpflichtige die Option bei Fälligkeit 
verfallen lässt (entgegen BMF-Schreiben vom 09.10.2012, BStBI I 2012, 953, Rdnr. 27, und vom 
27.03.2013, BStBI I 2013, 403). 

2.  Das Werbungskostenabzugsverbot des § 20 Abs. 9 EStG ist verfassungsgemäß. 
*BFH, Urt. v. 12.01.2016 – IX R 48/14; IX R 49/14; IX R 50/14 
 
Mit seinen Urteilen wendet sich der BFH ausdrücklich gegen die Auffassung des BMF. Die Urteile sind auch 
deshalb von besonderer Bedeutung, da sie zur heute geltenden Rechtslage nach Einführung der Abgeltungs-
steuer ergangen sind.  
In den Streitfällen hatten Privatanleger jeweils Aktien- und Indexoptionen erworben. Der Kurs der Wertpapiere 
und Aktienindizes entwickelte sich nicht wie erwartet. Die Optionen „liefen aus dem Geld“ und mussten nach 
dem Ende der Laufzeit als wertlos aus den Wertpapierdepots der Anleger ausgebucht werden. Die Steuer-
pflichtigen machten den Wertverlust als Werbungskosten bei ihren Einkünften aus Kapitalvermögen geltend. 



 
Sämtliche Beiträge sind mit Sorgfalt bearbeitet, dennoch kann für ihren Inhalt keine Haftung übernommen werden. 

Der BFH erkennt die Verluste aus dem Verfall der wertlos gewordenen Optionen steuerlich an. Optionsbedingte 
Verluste sind danach bei der Ermittlung der Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Buchst. a EStG zu berücksichtigen. Dies folgt aus dem Wortlaut, der systematischen Stellung und dem Sinn 
und Zweck der Regelung. Der BFH betrachtet die Anschaffung der Option und den Ausgang des Optionsge-
schäfts als Einheit. 
 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. A EStG regelt die Besteuerung von Gewinnen „bei Termingeschäften“, zu 
denen nach herrschender Auffassung auch Optionsgeschäfte gehören. Tatbestandliche Voraussetzung für die 
Annahme eines steuerbaren Termingeschäfts ist, dass der Steuerpflichtige „einen Differenzausgleich oder ei-
nen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbetrag oder Vorteil erlangt“. Demge-
genüber verlangt der Tatbestand des § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG – anders als § 23 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 4 EStG a.F. – nicht mehr, dass die entsprechenden Gewinne aus Termingeschäften durch die (bzw. bei 
der) „Beendigung des Rechts“ erzielt werden. Vor diesem Hintergrund führt eine wortlautgetreue Auslegung des 
§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 Buchst. a EStG zu dem Schluss, dass das besteuerungsauslösende Moment nicht 
mehr, wie dies die Rechtsprechung zu § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 EStG a.F. noch angenommen hat, die Durch-
führung des Basisgeschäfts oder des Differenzausgleichs (als „Beendigung des Rechts“) innerhalb einer von 
Gesetzes wegen vorgegebenen Veräußerungsfrist ist; für den Besteuerungstatbestand des § 20 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 3 Buchst. a EStG ist es vielmehr unerheblich, ob das Basisgeschäft durchgeführt wird oder ob es – wie bei 
Optionen üblicherweise oder z. B. bei Optionen auf Indizes zwangsläufig – ohne Durchführung des Basisge-
schäfts lediglich zu einem Barausgleich (Differenzausgleich) kommt. Soweit der Gesetzeswortlaut weiterhin 
einen „Differenzausgleich oder einen durch den Wert einer veränderlichen Bezugsgröße bestimmten Geldbe-
trag oder Vorteil“ voraussetzt, umschreibt dies nur die Art der von der Vorschrift erfassten Termingeschäfte. 
 
Fazit: 
Danach sind die Anschaffungskosten für verfallene Optionen bei der Ermittlung der Einkünfte aus Terminge-
schäften gem. § 20 Abs. 4 Satz 5 EStG zu berücksichtigen. Die Steuerpflichtigen dürfen daher den Wertverlust 
mit anderen Einkünften aus Kapitalvermögen (z. B. Einnahmen aus Zinsen oder Dividenden) verrechnen und 
steuerlich nutzen. Das Werbungskostenabzugsverbot nach § 20 Abs. 9 EStG steht dem Abzug der beim Er-
werb der Option gezahlten Optionsprämien nicht entgegen. Denn § 20 Abs. 4 Satz 5 EStG enthält in Bezug auf 
die bei einem Termingeschäft angefallenen Aufwendungen eine der Regelung des § 20 Abs. 9 EStG vorge-
hende Sondervorschrift. Danach können die Aufwendungen abgezogen werden, die im unmittelbaren sachli-
chen Zusammenhang mit dem Termingeschäft stehen. Dazu gehören auch die vom Erwerber einer Option an 
den Stillhalter geleisteten Optionsprämien. Die mit den genannten Geschäften im Zusammenhang stehenden 
Schuldzinsen unterliegen jedoch dem Abzugsverbot nach § 20 Abs. 9 EStG. 
 
 
Abzugshöchstbetrag für ein Arbeitszimmer 
 
Der abzugsfähige Höchstbetrag von 1.250 € für ein häusliches Arbeitszimmer nach § 4 Abs. 5 Satz 1  
Nr. 6b EStG gilt auch im Fall erhöhter Gebäudeabschreibung. 
*BFH, Urt. v. 13.11.2015 – IX B 82/15, NV 
 
Die Frage, ob der Höchstbetrag nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG für ein Arbeitszimmer, das nicht den Mit-
telpunkt der gesamten beruflichen Betätigung bildet, auch im Fall erhöhter Abschreibungen nach § 7i EStG 
Anwendung findet, ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz. 
 
Nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b EStG ist der Abzug von Werbungskosten in Zusammenhang 
mit einem häuslichen Arbeitszimmer auf einen Höchstbetrag von 1.250 € beschränkt, wenn für die betriebliche 
oder berufliche Tätigkeit kein anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht und das Arbeitszimmer nicht den Mittel-
punkt der gesamten betrieblichen und beruflichen Tätigkeit bildet. Eine Unterscheidung nach der Art der für das 
Arbeitszimmer aufgewandten Gebäudekosten (Wohnnebenkosten, Absetzungen für Abnutzung, o.Ä.) wird nicht 
vorgenommen.  
 
 
 
 
 

Ihre Steuerberater 
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11.04. Umsatzsteuer für Monatszahler 
11.04. Lohn- und Kirchensteuer der Arbeitnehmer für Monatszahler und Quartalszahler 
11.04. Umsatzsteuer für Quartalszahler ohne Fristverlängerung 
 


